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Vom 1. bis 3. Juni 2012 fand in 
Dortmund ein Rechtsseminar 
des Bundesverbandes Deut-
scher Gartenfreunde statt. An 
dem Seminar haben 58 Gar-
tenfreundinnen und Garten-
freunde teilgenommen. The-
matisch im Mittelpunkt stand 
die Frage, ob mit dem Inst-
rument der Mediation Streit 
zwischen den Kleingärtnern 

und dem Verein sinnvoller und leichter gelöst werden 
kann, als durch eine streitige gerichtliche Auseinander-
setzung.

Die Teilnehmer wurden zunächst vom Oberbürger-
meister der Stadt Dortmund Ulrich Sierau willkommen 
geheißen. Der Oberbürgermeister schilderte seine Stadt 
als eine solche im Strukturwandel, weg von der Kohle- 
und Stahlindustrie, von den großen Brauereien, hin 
zur Ausrichtung auf die Förderung neuer (Nano-)Tech-
nologien und Dienstleistungszentren. Dass Dortmund 
auch eine Stadt im Grünen ist und dies auch dank der 
zahlreichen Kleingärten (mehr als 8100), davon konn-
ten sich die Teilnehmer bei einem Rundgang am späten 
Samstagnachmittag überzeugen.

Rechtsanwalt Andreas Hildebrand aus Hannover eröff-
nete mit seinem Vortrag die inhaltliche Arbeit. Er stellte 
den Teilnehmern das gerichtliche Mahnverfahren vor. 
Dabei lag der Schwerpunkt seiner Darstellung auf der 
Fragestellung, welche Geldforderungen geeignet sind 
um sie im gerichtlichen Mahnverfahren durchzusetzen. 
Während der dazugehörigen Diskussion wurde schnell 
deutlich, was ein guter Vorstand selbst auf den Weg 
bringen kann und wann er sich besser von Anfang an 
anwaltlicher Hilfe bedienen sollte.

Gewohnt souverän referierte Rechtsanwalt Karsten 
Duckstein aus Magdeburg über die Durchsetzung ge-
richtlicher Entscheidungen. Die Ausführungen zu sei-
nem Thema „Was macht der Gerichtsvollzieher? Was 
wird bei der Gartenräumung aus der Laube und dem 
Aufwuchs?“ machten deutlich, dass es mit einer Titu-
lierung der Ansprüche noch nicht getan ist. Es bedarf  
häufig umfangreicher weiterer Schritte, die entweder 
ausschließlich vom Gerichtsvollzieher, oder, was regel-
mäßig im Falle einer Gartenräumung vorkommt, im-
mer häufiger schon aus Kostengründen von den Ver-
einen in Zusammenarbeit mit dem Gerichtsvollzieher 
durchgeführt werden müssen. Der Referent konnte auf 
zahlreiche Beispiele aus seiner Praxis verweisen, die 

von den Teilnehmern mit Beispielen aus ihren Vereinen 
und Verbänden ergänzt wurden.

Seit einigen Jahren wird die außergerichtliche und ge-
richtliche Mediation zunehmend genutzt, um Konflik-
te zwischen streitenden Parteien möglichst kurzfristig 
zu lösen. Vorteil dieser Lösung ist es unter anderem 
auch, dass die ehemals streitenden Parteien nach einer 
erfolgreichen Mediation ihre rechtlichen Beziehungen 
weiter miteinander fortsetzen. Dies ist gerade bei einem 
Dauerschuldverhältnis wichtig, wie es das Kleingarten-
pachtverhältnis ist. Der Mediator und Insolvenzberater, 
Dipl. Jurist Matthias Schreiter aus Rostock erläuterte zu-
nächst die Grundlagen, den Ablauf und die Zielsetzung 
der Mediation. Den zweiten Teil seines Vortrages er-
gänzten Teilnehmer, indem sie einen typischen Konflikt 
zwischen dem Kleingartenpächter und dem Verpächter 
vortrugen. Dem Referent gelang es so, plastisch den Ab-
lauf einer erfolgreichen Mediationssitzung vorzustellen.

Aktuelle Fälle, wie sie in jedem Verein auftauchen kön-
nen, stellte Frau Rechtsanwältin Alida Koeve, Bad Hom-
burg, vor. Dass ein Verein sich auch gegen rechtswidrig 
auf dem Kleingarten errichtete Bauwerke ohne Kündi-
gung erfolgreich zur Wehr setzen kann, war eines der 
Urteile. In einem anderen arbeitete sie heraus, welche 
schwerwiegenden negativen Auswirkungen es für den 
Verein haben kann, wenn er, vielleicht in guter Absicht, 
aber mit nicht erkannter Auswirkung, vorgeschlagene 
Vertragstexte ohne rechtlichen Rat verändert.

Wie immer nutzten die Teilnehmer gerne die Möglich-
keit in kleineren Gruppen noch einmal miteinander zu 
diskutieren. Es ging weniger darum, das zuvor Gehörte 
nachzuarbeiten, als vielmehr die eigenen Erfahrungen 
aus den Vereinen und Verbänden mit dem Gehörten zu-
sammen zu bringen. Die Leiter dieser Arbeitsgruppen, 
Gartenfreunde Rüdiger Weinreich aus Braunschweig, 
Hans Günter Cremer aus Westfalen Lippe und Rainer 
Fällmer aus Bremen, trugen abschließend die wesentli-
chen Ergebnisse dieser Arbeitsgruppen im Plenum vor.

Der gastgebende Landesverband Westfalen-Lippe wur-
de von Werner Heidemann (Geschäftsführer des Lande-
verbandes Westfalen-Lippe) vorgestellt. Gfdin Edelgard 
Möller, Vorsitzende des Stadtverbandes Dortmunder 
Gartenvereine, konnte anhand zahlreicher Projekte 
darstellen, was ein starker Bezirksverband für die Klein-
gärtner auf die Beine stellen kann.

Hans-Jörg Kefeder,  
Präsident Landesverband Niedersächsischer Gartenfreunde e.V.

Vorwort
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Das gerichtliche Mahnverfahren – welche 
Forderungen kann ich wie durchsetzen?

Wenn Pacht, Vereinsbeitrag oder sonstige geldliche 
Leistungen ausbleiben, stellt sich die Frage, wie diese 
Forderung beizutreiben ist. Einen Weg hierfür ist das 
Mahnverfahren gem. §§ 688 ff. ZPO.
Im Folgenden wird neben der Darstellung des allge-
meinen Verfahrenablaufes immer wieder auf die prak-
tische Sichtweise aus der Perspektive eines Vorstandes 
eines Kleingärtnervereins eingegangen werden. Auf die 
Darstellung des Mahnverfahrens in arbeitsrechtlichen 
Angelegenheiten sowie den Besonderheiten bei Forde-
rungen aus Verbraucherdarlehensverträgen sowie des 
Urkunds-, Schecks- und Wechselmahnverfahrens wird 
verzichtet.

Ziel des Mahnverfahrens

Durch das Mahnverfahren soll dem Gläubiger einer 
Geldforderung schnell und einfach ohne mündliche 
Verhandlung ein Vollstreckungstitel verschafft werden, 
wenn der Schuldner die Forderung nicht ernstlich be-
streitet, sie aber nicht erfüllen will oder kann. Wenn mit 
Widerspruch des Schuldner zu rechnen ist, bedeutet das 
Mahnverfahren einen unnötigen Umweg. 1

Klar ist damit bereits, dass alle Forderungen, die nicht 
Geldforderungen sind, ausscheiden. Die Aufforderung 

1   vgl. Zöller-Vollkommer, ZPO, Vorbem. § 688, Rdnr. 2 m.w.N.

zur Teilnahme an Gemeinschaftsarbeit etwa scheidet 
somit genauso aus wie die Geltendmachung der Entfer-
nung irgendwelcher Waldbäume zur Wiederherstellung 
der kleingärtnerischen Nutzbarkeit der Gartenparzelle 
oder die Aufforderung zum Abriss unstatthafter Anbau-
ten am Laubenkörper.
Diese – regelmäßig in Euro zu stellende – Forderung 
(§ 688 I ZPO) darf nicht von einer noch nicht erbrach-
ten Gegenleistung abhängen und muss fällig sein oder 
innerhalb der Widerspruchsfrist fällig werden (§ 688 II 
Nr. 2 ZPO). Von einer Gegenleistung abhängig sind alle 
Forderungen, die Zug-um-Zug zu erfüllen sind – dies 
betrifft Kauf- und Werkvertrag.
Da über § 581 II BGB für das Kleingartenpachtverhältnis 
auch die mietrechtliche Bestimmung des § 556 b BGB 
gilt, ist die Jahreskleingartenpacht zu Beginn – spätes-
tens bis zum dritten Werktag – des Pachtjahres fällig 
und damit eine durch das Mahnverfahren grundsätzlich  
beitreibbare Forderung.

Den Antrag auf Erlass eines Mahnbescheides – so be-
ginnt das Mahnverfahren – kann nur der Gläubiger ei-
ner Geldforderung stellen. Gläubiger ist der jeweilige 
Anspruchinhaber oder derjenige, der berechtigt ist, den 
Anspruch für den eigentlichen Anspruchinhaber gel-
tend zu machen. Bei Zwischenpachtverträgen, bei de-
nen z. B. der Verband von der Kommune das Gartenland 
angepachtet hat und dies durch die in ihm organisierten 
Vereine an die Kleingärtner verpachten lässt, sind so z. B. 
die Vereine, die den Verband als Verpächter vertreten, 
oftmals durch entsprechende vertragliche Bestimmung 
berechtigt, für den Verband die Pacht im eigenen Na-
men geltend zu machen. Fehlte diese Regelung, wären 
diese Vereine nur Gläubiger hinsichtlich ihrer höchstei-
genen Forderungen wie Mitgliedsbeitrag etc.
Natürlich kann der Verein auch Forderungen geltend 
machen, die ihm von Dritten abgetreten worden sind 
– denkbar sind z. B. Forderungen von Strom- und/oder 
Wassergemeinschaften. Zu beachten ist allerdings, dass 
die hier bekannten Rechtsschutzversicherungen ohne-
hin nur die Verfahrenskosten für reine Pachtstreitig-
keiten und nicht für sonstige Vereinsforderungen wie 
Beiträge etc. und erst recht nicht für abgetretene Forde-
rungen übernehmen.

Da das Mahnverfahren schnell und einfach und ohne 
gerichtliche mündliche Verhandlung zu einem voll-
streckbaren Titel führen soll, bieten sich zur Geltend-
machung nur Forderungen an, die gerade keinen Wi-
derspruch erwarten lassen. Die Geltendmachung von 
Schadenersatzansprüchen, deren Entstehung und Um-
fang meistens bestritten werden, ist daher dem Klage-
weg vorbehalten. Die Einleitung eines Mahnverfahrens 

Das gerichtliche Mahnverfahren –
Welche Forderungen kann ich wie 
durchsetzen?

 
Andreas Hildebrand
Rechtsanwalt,
Hannover
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kann hier allenfalls aus taktischen Gründen empfohlen 
werden:
Denn der beim zuständigen Amtsgericht eingegangene 
Antrag auf Erlass eines Mahnbescheides hemmt 2 gem. 
§ 204 BGB iVm. § 167 ZPO die Verjährung, die bei Scha-
denersatzforderungen aus dem Pachtrecht gem. § 548 
BGB nur sechs Monate beträgt.
Selbst wenn der Schuldner also – wie zu erwarten ist 
– Widerspruch einlegt, erhält der Mahnbescheidsantrag 
den Forderungsgrund damit zunächst einmal über-
haupt.

Verfahrensgang

Das Verfahren wird von einem Rechtspfleger oder sogar 
voll automatisiert durchgeführt, ohne dass überhaupt 
geprüft wird, ob dem Antragsteller der Zahlungsan-
spruch tatsächlich zusteht. Etwaige Beweismittel müs-
sen bei Antragsstellung deshalb auch nicht mitgesandt 
werden. Wie vorstehend bereits ausgeführt, ist ja gerade 
Ziel des Verfahrens, einen Schuldner zur Begleichung 
einer eigentlich unstreitigen Forderung zu bewegen.
Zahlt allerdings der Schuldner nicht (und erhebt er 
auch keinen Widerspruch), steht am Ende des Mahn-
verfahrens der Erlass eines Vollstreckungsbescheides 
(§ 794 Abs. 1 Nr. 4 ZPO).

Im Einzelnen

Der Gläubiger stellt bei dem zentralen Mahngericht des 
Bundeslandes, in dem er als Antragsteller seinen Wohn-
ort hat 3 den Antrag auf Erlass eines Mahnbescheides. 
Hierzu wird ein im Schreibwarengeschäft erhältliches 
amtliches Formular oder ein Webformular benutzt, wel-
ches folgende Angaben zu enthalten hat:
– Datum des Antrages
–  Antragssteller (insb. die rechtlichen Vertreter z. B. 

des Vereins) und Angabe der Geschäftsform sowie 
der Vorsteuerabzugsberechtigung

– Antragsgegner
–  genaue Bezeichnung des Anspruchs mit Spezifizie-

rung der Geldforderung
– ggf. Verzinsung der Hauptforderung
– ggf. Nebenforderungen
–  ob und, wenn ja, vor welchem Gericht im Falle eines 

Widerspruchs/Einspruchs ein streitiges Verfahren 

2  Wegen § 701 ZPO wirkt diese Hemmung ohne weitere 
Prozesshandlung maximal sechs Monate.

3  Ausnahme ist NRW. Hier gibt es zwei zentrale Mahngerichte 
(Hagen und Euskirchen). Die örtliche Zuständigkeit 
entscheidet sich danach, in welchem OLG-Bezirk der 
Antragsteller seinen Wohnsitz hat.

durchzuführen wäre
– Adresse des zuständigen Mahngerichts
–  ggf. Angaben zum Prozessbevollmächtigten des An-

tragstellers, dortiges Aktenzeichen
– Unterschrift

Am praktikabelsten dürfte die Benutzung des sog. Bar-
codeverfahrens auf der Website des zentralen Mahn-
gerichts sein. Hier kann sozusagen mit Boardmitteln 
– weißes Druckerpapier, Laserdrucker – ein Antrag er-
stellt werden, wobei die Eingaben vom Programm auf 
Schlüssigkeit und Eingabefehler kontrolliert werden. 
Auf der letzten Seite erfolgt eine Verschlüsselung der 
Angaben in einem Barcode.
Der Antrag ist alsdann zu heften und zu unterschreiben 
und per Post an das Mahngericht zu versenden.

Von der Darstellung der auch möglichen vollständig 
elektronischen Erstellung einen Mahnantrages wird 
hier abgesehen.
Beim Mahngericht erfolgt nunmehr nur eine Prüfung 
auf formelle Richtigkeit des Antrages und ob die Gel-
tendmachung der Forderung im Mahnverfahren statt-
haft ist. Gibt es keine Beanstandungen – erlässt das Ge-
richt den Mahnbescheid.
Gerichtskosten fallen bis hierher in Höhe einer halben 
Gerichtsgebühr – mindestens jedoch in Höhe von 23,-- € 
an. Sie sind sofort mit der Stellung des Antrages fällig. 
Soweit der Mahnbescheid maschinell erlassen wird, gilt 
dies erst für den Vollstreckungsbescheid. Kostenrech-
nung an den Gläubiger und förmliche Zustellung an 
den Schuldner fallen so häufig zusammen.

Widerspruchsmöglichkeit des Gläubigers

Der Schuldner erhält mit der Zustellung des Mahnbe-
scheides die Aufforderung, innerhalb von zwei Wochen 
zu erklären, inwieweit er dem geltend gemachten An-
spruch widersprechen will. Dies wird als sog. „Wider-
spruchsfrist“ angesehen. Tatsächlich aber kann der 
Schuldner solange Widerspruch einlegen, wie der Gläu-
biger und Antragssteller nicht den Erlass eines Vollstre-
ckungsbescheides beantragt und das zuständige Gericht 
einen solchen erlassen hat.4 Und das kann er frühes-
tens zwei Wochen nach Zustellung des Mahnbescheides 
an den Schuldner.
Deshalb ist es auch ratsam, sich diese Frist zu notieren 
und exakt am 15. Tag nach der Zustellung des Mahnbe-
scheides beim Schuldner den Antrag auf Erlass eines 
Vollstreckungsbescheides zu stellen. Wann und wie der 
Gläubiger diesen Vollstreckungsbescheid zu beantragen 
hat, wird ihm vom Mahngericht – oft unter Übersen-

4 Vgl. Zöller-Vollkommer, ZPO, § 694 Rdnr. 6.
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dungen des entsprechenden Formulars – mitgeteilt.
Versäumt der Schuldner, den Widerspruch rechtzeitig 
– also vor Erlass eines Vollstreckungsbescheides – ein-
zulegen, wird dieser Widerspruch als Einspruch gegen 
diesen Vollstreckungsbescheid behandelt.

Vollstreckungsbescheid

Wenn der Schuldner nicht oder nicht rechtzeitig Wi-
derspruch erhoben hat (oder auch die Forderung des 
Gläubigers nicht vollständig beglichen hat), erlässt 
das Mahngericht auf den entsprechenden Antrag des 
Gläubigers einen Vollstreckungsbescheid 5. Dieser An-
trag darf frühestens zwei Wochen nach Zustellung des 
Mahnbescheides und muss spätestens sechs Monate 
nach dieser Zustellung gestellt werden. Vor diesem An-
trag ist stets zu prüfen, ob zwischenzeitlich Zahlungen 
geleistet worden sind, denn der Antrag muss die (rich-
tige) Erklärung enthalten, ob und welche Zahlungen 
inzwischen auf den durch den Mahnbescheid geltend 
gemachten Anspruch geleistet worden sind.
Ist ein Vollstreckungsbescheid erlassen, hat der Gläubi-
ger einen vollstreckbaren Titel in der Hand, der genauso 
behandelt wird wie ein Versäumnisurteil. Das bedeutet, 
dass aus ihm sofort und ohne irgendeine Sicherheits-
leistung bei Gericht die Zwangsvollstreckung betrieben 
werden kann, selbst wenn der Schuldner noch (nur) 
Einspruch gegen den Vollstreckungsbescheid einlegt. 
In derartigen Fällen dürfte sich auch die Zustellung des 
Vollstreckungsbescheides gleich mit einem Zwangsvoll-
streckungsauftrag durch den Gerichtsvollzieher lohnen. 
Dazu muss der Antragssteller die Zustellung des Voll-
streckungsbescheides an sich zur Zustellung im Partei-
betrieb gem. § 699 IV ZPO beantragen. Ansonsten er-
folgt die Zustellung durch das Gericht von Amts wegen 
an den Schuldner und dort an die bereits im Mahnbe-
scheidsantrag genannte Adresse.

Einspruchsmöglichkeit des Schuldners

Der Schuldner hat nun – sofern er nicht sowieso zu spät 
gegen einen Mahnbescheid Widerspruch erhoben hat 
– nur noch die Möglichkeit, binnen zwei Wochen nach 
Zustellung des Vollstreckungsbescheides gegen diesen 
Einspruch einzulegen. Unterbleibt dies, erwächst der 
Vollstreckungsbescheid in Rechtskraft.6

Legt der Schuldner „nur“ Einspruch ein – behält der 
Gläubiger die oben bereits erwähnte Möglichkeit, die 

5  Wird teilweise angefochten, nur hinsichtlich des nicht 
angefochtenen Teils.

6  Diese kann nur noch in ganz seltenen Fällen – etwa bei Arglist 
des Antragsstellers – durchbrochen werden.

Vollstreckung ohne Sicherheitsleistung weiter zu be-
treiben. Dazu ist dem Gläubiger in jedem Fall dann zu 
raten, wenn zu besorgen ist, dass bei Zuwarten bis zum 
Ausgang eines streitigen Verfahrens – dem „normalen“ 
Zivilprozess – eine Vollstreckung möglicherweise aus-
fallen könnte.
Will der Schuldner neben dem Bestreiten der Forderung 
durch seinen Einspruch auch noch die Zwangsvollstre-
ckung abwenden, so muss er einen „Antrag auf Ausset-
zung der Zwangsvollstreckung“ stellen, dem die Gerich-
te allerdings regelmäßig nur gegen Sicherheitsleistung 
stattgeben. Das bedeutet dann für den Gläubiger, dass 
seine Forderung im Falle des Obsiegens im streitigen 
Verfahren nach Einspruch gesichert ist, denn sie liegt 
bei Gericht.

Weiterer Verfahrensgang

Hat der Schuldner also den „sicheren“ Weg gewählt und 
innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung des Mahnbe-
scheidantrages bei ihm Widerspruch erhoben oder er-
folgt noch rechtzeitig innerhalb von 14 Tagen nach Zu-
stellung des Vollstreckungsbescheides noch Einspruch 
gegen den Vollstreckungsbescheid, wird das Mahnge-
richt das Mahnverfahren nach Entrichtung weiterer 2,5 
facher Gerichtsgebühren an das im Mahnbescheidsan-
trag genannte zuständige Gericht zur Durchführung 
des streitigen Verfahrens abgeben.
Beim Widerspruch gegen den Mahnbescheid erfolgt die 
Abgabe nur auf Antrag des Gläubigers, beim Einspruch 
gegen den Vollstreckungsbescheid von Amts wegen.

Genau bis zu diesem „Verfahrenspunkt“ betreiben im 
Regelfall seriöse Inkassounternehmungen das Verfah-
ren ebenfalls eigenständig – wobei die Erstattungsfä-
higkeit der gesondert erhobenen Inkassogebühren von 
Gericht zu Gericht durchaus unterschiedlich und nicht 
selten abschlägig behandelt wird. Die tatsächlich strei-
tige Durchsetzung der Forderungen vor Gericht wird 
nicht durch sie betrieben. Insoweit arbeiten die Inkas-
sounternehmen regelmäßig mit Rechtsanwälten zu-
sammen, die sie dann empfehlen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass aus Sicht ei-
nes Kleingärtnervereins zur Geltendmachung in einem 
Mahnverfahren eigene Pacht- und Beitragsforderungen, 
nicht aber Schadenersatzforderungen in Betracht kom-
men, außer aber es gilt, die dort recht kurze Verjährung 
„zu retten“. Für (vermutlich) streitige Ansprüche, bei de-
nen u. a. die Beweislage und sonstige Erfolgsaussichten 
juristisch zu prüfen wären, bietet sich das Mahnverfah-
ren nicht an. An diesem Punkt kann tatsächlich nur die 
Einschaltung eines Rechtsanwaltes empfohlen werden.
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Was macht der  
Gerichtsvollzieher?
Was wird bei der  
Gartenräumung aus 
der Laube und dem 
Aufwuchs

 

Karsten Duckstein
Rechtsanwalt,
Magdeburg
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Mediation

 

Matthias Schreiter
Mediator und  
Insolvenzberater,
Rostock
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Fall 1

Bauliche Veränderungen an einer  
bestandsgeschützten Laube

I. Instanz: Amtsgericht Hanau  Az. 34 C 12/09 – 14 
II. Instanz: Landgericht Hanau  Az. 2 S 204/09  
(LG Hanau)

Sachverhalt

Der Kläger ist ein Kleingärtnerverein. Der Beklagte ist 
Mitglied im Verein und seit dem 20.07.2005 Pächter 
einer Kleingartenparzelle. Auf der Parzelle stand bei 
Übernahme eine Laube, die 1977 gebaut wurde und ins-
gesamt 49,8 m² groß war. 

Im Jahr 2007 vergrößerte der Beklagte die Grundfläche 
der Laube auf ca. 55 m² ,in dem er einen Anbau für eine 
Toilette anbrachte und den überdachten Freisitz umbau-
te. Er erhöhte das Dach um ca. 55 cm, in dem er einen 
Ringanker setzte und ersetzte das vorhandene Sattel-
dach durch ein Doppelpultdach. Im Inneren versetzte er 
die Wände, um einen höheren Innenraum zu erhalten.

Im Verein sind nur Pultdächer erlaubt. Auf der Anlage 
stehen mehrere übergroße Lauben.

Der Kleingärtner wurde bereits im Jahr 2007, noch 
während er den Anbau an der Laube anbrachte und das 
erhöhte Dach baute, aufgefordert, den Bau einzustellen 
und den Anbau sowie die erhöhte Dachkonstruktion zu 
entfernen und den ursprünglichen Zustand der Laube 
wiederherzustellen. Der Beklagte hat das abgelehnt und 
weiter gebaut. 

Nachdem alle Mahnungen nichts nutzten, wurde er 
aufgefordert, die Laube zusätzlich auf 24 m² zurückzu-
bauen. Als er sich daraufhin weigerte, irgendetwas zu 
ändern, wurde Klage eingereicht.

Problemstellung

Die Laube wurde 1977, also vor Inkrafttreten des Bun-
deskleingartengesetzes erbaut. Damals gab es keine 
einheitliche gesetzliche Obergrenze für Laubengrößen.

Aktuelle Stunde –  
Urteile aus der Praxis –

 
Alida Koeve
Rechtsanwältin,
Bad Homburg
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Das BKleingG trat 1983 in Kraft und bestimmt in § 3 
Abs. 2, dass Lauben einschließlich überdachtem Freisitz 
höchstens eine Grundfläche von 24 qm haben dürfen.

Alle Lauben, die vor dem 01.04.1983 (03.10.1990 neue 
Bundesländer) rechtmäßig errichtet wurden und 24 qm 
überschreiten, genießen Bestandsschutz. D.h. sie kön-
nen unverändert  genutzt werden (§ 18 BKleingG). Das 
nennt man Bestandsschutz.

Rechtmäßig errichtet ist eine Laube, wenn der Bau bei 
Errichtung (hier 1977) nicht gegen geltende Regelungen 
verstoßen hat (z.B. Baurecht).

Der Bestandsschutz gilt nur für die vorhandene Laube 
für die Dauer ihres Bestandes.

Er endet, wenn die Laube ganz oder teilweise zerstört 
oder umgebaut wird.

Welche baulichen Maßnahmen sind im  
Rahmen des Bestandschutzes erlaubt?

Alle Erhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, die 
das Gebäude vor seinem vorzeitigen Verfall oder vor dem 
Eintritt der Unbenutzbarkeit vor Ablauf der Lebensdauer 
in seiner Substanz schützen
•	 Streichen
•	 Putz	erneuern
•	 Austausch	beschädigter	Holzteile
•	 Ausbesserung	des	Daches
•	 Defekte	Fenster	ersetzen
•	 Beschädigte	Türe	erneuern	etc.

Welche nicht?
•	 Veränderung	der	Raumaufteilung
•	 Anbauten	
•	 Veränderungen	am	Freisitz	
•	 	Änderungen	an	der	Dachkonstruktion	 

(Dacherhöhung,	Änderung	Dachform)
•	 Neubau	von	Außenwänden	etc.	

Rechtsfolgen unzulässiger Baumaßnahmen

Verlust des Bestandschutzes
•	 Vertragswidriger	Gebrauch	der	Pachtsache	
•	  Rückbauverpflichtung: Es kann nicht nur die Rück-

gängigmachung der Umbauten, sondern der Rück-
bau auf heute zulässige Maße und Umstände verlangt 
werden (OLG Hamm, Az. 7 U 22/07).

Durchsetzung der Ansprüche auf Rückbau

Klageerhebung beim zuständigen Amtsgericht (Rück-
baukosten unter 5.000,00 Euro) oder beim Landgericht 
(Rückbaukosten über 5.000,00 Euro)

Hier:  Klage zum Amtsgericht unter Darlegung der 
Gründe

Die Argumente

Der Kleingärtnerverein verlangte den Rückbau der Lau-
be auf 24 m² unter Verweis auf das BKleingG und die 
Satzung des Vereines (Siehe Sachverhalt). 

Der Kleingärtner wandte ein, die Laube sei in einem 
schlechten Zustand gewesen. Das habe der Verein ge-
wusst. Es handele sich daher um reine Erhaltungsmaß-
nahmen. Er habe für den Anbau lediglich altes Holz 
eines auf der Parzelle abgebauten Holzschuppens ver-
wendet. 

Er habe die Grundfläche der Laube nicht verändert. Der 
Verein habe gewusst, dass die Laube über 24 qm groß 
sei. Da er das geduldet habe, bestehe der Bestandschutz 
auch nach dem Umbau.

Der Verein habe den Umbau zu dulden, da auf der An-
lage etliche übergroße Lauben stünden. Diese Lauben 
seien auch nachträglich verändert worden. Auch die Dä-
cher seien erhöht worden. Dazu lege er Bilder vor, die 
seinen Vortrag  beweisen sollen. 

Weitere übergroße Lauben
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Gang des Verfahrens

Es fand eine Gerichtsverhandlung statt. Es wurde auch 
erfolglos versucht, eine gütliche Einigung zu erzielen. 
Am Ende erging das Urteil des Amtsgerichtes, das dem 
Verein Recht gab. Die Regelungen im Vertrag und in der 
Satzung waren eindeutig. Der Kleingärtner hätte nicht 
nur eine Baugenehmigung einholen müssen, er hätte 
auch den Bau stoppen müssen. Aus dem pauschalen 
Verweis auf die anderen Lauben konnte er keine Rechte 
herleiten. 

Er wurde deshalb verurteilt, die Laube von 55 m² Grund-
fläche auf 24 m² zurückzubauen, das Dach von einem 
Doppelpultdach wieder in ein Pultdach umzubauen und 
die Höhe um 55 cm zu verringern.

Er musste die außergerichtlichen Anwaltskosten und 
die Kosten des Verfahrens tragen.   

Der Kleingärtner legte Berufung gegen das Urteil ein. 
Das Landgericht hat die Berufung durch Beschluss ge-
mäß § 522 Abs. 2 ZPO zurückgewiesen. Die beantragte 
Prozesskostenhilfe wurde gleichfalls abgelehnt und die 
Kosten der II. Instanz musste er zusätzlich tragen.

Wenn das Gericht die Berufung für aussichtlos hält und 
der Rechtsfall keine grundsätzliche Bedeutung hat und 
nicht der Fortbildung des Rechts dient, kann das Beru-
fungsgericht ohne mündliche Verhandlung zurückwei-
sen.

Die späte Einigung

Glücklicherweise konnte mit dem Kleingärtner doch 
noch eine Einigung gefunden werden. Nachdem die 
Kosten beider Instanzen festgesetzt waren und die 
Zwangsvollstreckung aus den Titeln angedroht wurde, 
erklärte sich der Kleingärtner im Rahmen einer Verein-
barung bereit, die Laube zurückzubauen und die Kosten 
in Raten zu zahlen. 

Nach seinen glaubhaften Aussagen sind dabei seine 
ganzen Ersparnisse verbraucht worden. Aber er konn-
te den Garten behalten und weiter bewirtschaften, was 
ihm sehr am Herzen lag. Der Verein hatte auch Glück, 
denn er ersparte sich ein langwieriges Zwangsvollstre-
ckungsverfahren und hat einen zufriedenen Kleingärt-
ner mehr.

Alle Gartenbesitzer und besonders die großer Lauben 
wissen jetzt, was zu tun ist, wenn Umbauten anstehen.

Fall 2

Genehmigung unerlaubter Bauten durch den 
Verein/Entschädigung nach  
Pachtende/Schadensersatz für Abrisskosten

Amtsgericht Osnabrück Az. 6 C 122/11 (12)

Sachverhalt

Ein Kleingärtner pachtete eine Parzelle mit einer Lau-
be von 25,50 qm. Er baute einen Anbau an, den er sich 
mündlich vom Vorstand genehmigen ließ. Später wird 
der An- und Umbau schriftlich genehmigt. Der Umfang 
der Genehmigung wird durch ein Foto der umgebauten 
Laube belegt. Der Pachtvertrag verlangt eine Baugeneh-
migung.
Später kam es zum Streit über den Umbau und der 
Verein kündigte den Pachtvertrag, der bei Beendigung 
des Pachtverhältnisses die Zahlung einer Entschädi-
gung vorsah.  Die Wertermittlung ergab einen Wert von 
925,07 Euro, die nicht ausbezahlt wurden, da der Verein 
jetzt meinte, der Anbau sei nicht wirksam genehmigt 
und müsse abgerissen werden. Da der Kleingärtner sich 
weigerte, nahm ein vom Verein beauftragtes  Unterneh-
men den Abbruch vor. Die Kosten hierfür verrechnete 
der Verein mit der Entschädigung und verlangte darü-
ber hinaus weitere 567,78 Euro von dem Kleingärtner.

Da keine Einigung zustande kam, verklagte der Pächter 
den Verein auf Zahlung der 925,07 Euro nebst Zinsen. 
Der Verein forderte widerklagend 567,78 Euro nebst 
Zinsen Schadensersatz für den Abriss.

Problemstellung

§ 11 BKleingG sieht vor, dass der Pächter eine Entschädi-
gung erhält, wenn er ohne sein Zutun das Nutzungsrecht 
an der Pachtfläche verliert. In vielen Unterpachtverträ-
gen – wie hier – ist die Zahlung einer Entschädigung 
ohne diese Einschränkung  vorgesehen.

Die Entschädigung wird – abzüglich der Forderungen 
des Vereines – an den Pächter ausbezahlt, sobald der 
Gartennachfolger den festgesetzten Wert an den Verein 
bezahlt hat.

Laut Unterpachtvertrag konnten ungenehmigte Bau-
lichkeiten entschädigungslos auf Kosten des Pächters 
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entfernt werden, wenn dieser nicht fristgerecht der Be-
seitigungsaufforderung nachkam.
Die vorhandene Laube hatte mit 25,25 qm die in § 3 Abs. 
2 BKleingG festgesetzte Grundfläche einschließlich 
überdachtem Freisitz von 24 qm bereits überschritten.

Die im Unterpachtvertrag verlangte Genehmigung des 
Anbaus durch den 1. Vorsitzenden hätte daher nicht er-
folgen dürfen.

Das Urteil des Amtsgerichtes 

•	 	Der	Verein	muss	an	den	Unterpächter	€	925,07	nebst	
Zinsen bezahlen

•	 	Der	Anspruch	ist	sofort	fällig,	auch	wenn	der	Garten	
noch nicht weiterverpachtet ist

•	 	Der	 Verein	 kann	 keine	 Abrisskosten	 verlangen	 und	
diese auch nicht mit der Entschädigung verrechnen

•	 Der	Verein	hat	die	Kosten	des	Rechtstreites	zu	tragen

Die Begründung des Urteils

•	 	Der	 Verein	 hat	 keinen	 Anspruch	 auf	 Ersatz	 der	 Ab-
risskosten, da er eine Baugenehmigung erteilt hat.

•	 	Die	 Baugenehmigung	 war	 zwar	 rechtswidrig	 (Über-
schreitung der 24 m²), der Kleingärtner durfte sich 
aber dennoch auf die Genehmigung verlassen (Ver-
trauenstatbestand).

•	 	Der	Kleingärtner	hat	Anspruch	auf	sofortige	Auszah-
lung der Entschädigung, weil der Pachtvertrag auf § 11 
BKleingG verweist, der festlegt, dass die Entschädi-
gung fällig ist, sobald das Pachtverhältnis beendet und 
der Kleingarten geräumt ist.

•	 	Regelungen	im	Unterpachtvertrag,	die	dem	entgegen-
stehen sind gemäß § 13 BKleingG unwirksam.

Fazit

•	 	Bei	der	Erteilung	von	Genehmigungen	ist	Vorsicht	ge-
boten. 

•	 	Auch	 wenn	 Genehmigungen	 gegen	 geltendes	 Recht	
verstoßen, sind sie nicht automatisch unwirksam .

•	 	Der	 Verein	 kann	 dann	 zwar	 nach	 Beendigung	 des	
Pachtverhältnisses die Beseitigung unrechtmäßiger 
Bauten verlangen, die Kosten trägt er aber selbst.

Urteil des Amtsgericht Hanau

1
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Urteil des Landgerichtes Hanau
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Urteil des Amtsgerichtes Osnabrück
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Dieses Thema führte in der Arbeitsgruppe schon zu Be-
ginn zu lebhaften Diskussionen, da anscheinend bereits 
alle Teilnehmer umfangreiche Erfahrungen mit zah-
lungsunwilligen Mitgliedern in ihren Vereinen gemacht 
haben. 

Für jeden Vorstand sollte es eine Selbstverständlich-
keit sein, den säumigen Zahler kurz nach Fristablauf 
auf den fehlenden Zahlungseingang freundlich, nicht 
im Beisein von anderen Mitgliedern oder Fremden, 
anzusprechen. In vielen Fällen klärt sich die fehlende 
Buchung auf, weil das Mitglied z.B. versehentlich eine 
falsche Kontonummer angegeben oder einfach auch die 
Überweisung vergessen hat. Falls das Mitglied kurzfris-
tig in Zahlungsschwierigkeiten gekommen sein sollte, 
sollte es sich spätestens jetzt dem Vorstand offenbaren. 
Gemeinsam kann dann nach Lösungsmöglichkeiten ge-
sucht werden, wenn die Gründe von diesem offengelegt 
worden sind. Es bieten sich u. a. Zahlungsaufschub oder 
Ratenzahlung an. Auf jeden Fall sollte das Gespräch 
aber vom Vorstand dokumentiert werden. Wenn ein 
Zahlungsaufschub/Ratenzahlung vereinbart worden 
ist, sollte die Vereinbarung schriftlich festgehalten und 
von beiden Parteien unterschrieben werden. Bei Nicht-
einhaltung sind die Konsequenzen ebenfalls deutlich in 
der Vereinbarung festzuhalten.

Der Verein kann in seiner Mitgliederversammlung auch 
ein Splitting der Zahlungen seiner Mitglieder beschlie-
ßen. In einigen Vereinen muss im November die Versi-
cherung, im Januar die Pacht und Mitgliedsbeitrag und 
im Februar Strom, Wasser usw. bezahlt werden. 

Andere Vereine haben den Beschluss gefasst, dass jedes 
säumige Mitglied eine Strafzahlung in einer bestimm-
ten Höhe an den Verein zu zahlen hat. Weiterhin müs-
sen Mitglieder in einigen Vereinen eine Kaution für 
solche Fälle als Sicherheit bei Gartenübernahme hinter-
legen, z.B. 200 Euro.

Weitere Vereine haben eine Vorkasse mit ihren Mitglie-
dern vereinbart. Die genaue Abrechnung erfolgt später.
Jede ausbleibende Zahlung ist ein finanzieller Nachteil 
für den Verein, denn dieser muss das Geld bis zur Zah-
lung verauslagen. Auch jegliche Abweichung vom nor-
malen Zahlungsverfahren bringt für den Vorstand, ins-
besondere für den Kassierer, einen nicht unerheblichen 
Mehraufwand. Ausnahmen können die Regel werden, 
wenn plötzlich viele Mitglieder Zahlungsschwierigkei-
ten anmelden und ihre Schuld später begleichen wol-
len. Von daher ist bei Ausnahmen immer Vorsicht ge-
boten und es muss immer eine Ausnahme bleiben. Die 
meisten Mitglieder der Arbeitsgruppe haben allgemein 
schlechte Erfahrungen mit Ratenzahlungen gemacht. 
Die Vereinbarungen werden häufig nicht eingehalten.

In einigen Stadtverbänden hat man gute Erfahrungen 
mit Sozialämtern gemacht, die die Rechnungen begli-
chen haben. Auch Familienmitglieder können zahlen, 
denn wer zahlt, sollte dem Verein egal sein.

In den neuen Bundesländern gibt es wesentlich größere 
Probleme mit den „Pachtnomaden“, die, wenn es pro-
blematisch wird, einfach verschwinden und keine Ad-
resse hinterlassen. Der Anteil beträgt hier ca. 10%. Das 
Meldegesetz (Ländergesetze) fordert beim Umzug keine 
Abmeldung mehr (seit 1. Januar 2007 ist die Pflicht zur 
Abmeldung beim alten Einwohneramt entfallen). Es be-
steht hier ein Ost-West-Gefälle. Allgemein ist feststell-
bar, dass aber Mitglieder mit Migrationshintergrund 
eine bessere Zahlungsmoral als der Durchschnitt ha-
ben. 

Fazit der Arbeitsgruppe: Säumige Mitglieder sofort an-
sprechen und das Gespräch dokumentieren. Auf Raten-
zahlungen nur eingehen, wenn die Gewissheit besteht, 
dass die Vereinbarungen auch eingehalten werden (kön-
nen). Ein gerichtliches Mahnverfahren ist nur anzura-
ten, wenn die Adresse des Schuldners bekannt ist und 
dieser voraussichtlich auch in der Lage ist die Schuld zu 
begleichen. 

Arbeitsgruppe 1

Gerichtliches Mahnverfahren – Umgang mit 
Mitgliedern, die Zahlungsprobleme haben
 
Rüdiger Weinreich
Landesverband Braunschweig der Gartenfreunde e.V.
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Der Erfahrungsaustausch und die Diskussionen in der 
Arbeitsgruppe zeigten drei Schwerpunkte zum Thema  
Zwangsvollstreckung auf, die erfahrungsabhängig und 
teilweise durchaus auch kontrovers diskutiert worden 
sind:

•	 	Zwangsvollstreckung von geldlichen Leistungen 
(Pacht, Beitrag usw.) 

•	 Zwangsräumungen nach Räumungsklage und 

•	 	zwangsweise Wiederherstellung der kleingärtneri-
schen Nutzung, auch unter Berücksichtigung un-
erlaubter An- und Nebenbauten sowie abgängiger 
Bepflanzung.   

Die Fallzahlen zu diesen Themenkomplexen sind struk-
turell stark unterschiedlich zu bewerten. Eine deutlich 
zunehmende Tendenz ist allerdings in allen Verbänden 
erkennbar.
Es werden zunehmend Kosten generiert, die in steigen-
der Höhe auf die Vereine zu kommen und die von den 
Rechtschutzversicherern aufgefangen werden müssen.
Obwohl die Kleingärtnerorganisationen die meisten 
Verfahren gewinnen, ist dieser rasante Kostenanstieg 
erkennbar, da immer öfter Harz IV-Empfänger oder an-
dere zahlungsunfähige Mitglieder betroffen sind und 
die Kosten somit auf die Vereine zurückfallen.
Es ist zukünftig sicherlich davon auszugehen, dass die 
Rechtsschutzversicherer durch geeignete Maßnahmen 
gegensteuern werden um die Kosten in den Griff zu be-
kommen.
 
Es mehren sich ebenfalls die Fälle, in denen Vereins-
mitglieder einfach verschwinden und eine ungeordnete 
Parzelle hinterlassen. Die Liberalisierung des Melde-
rechtes in den einzelnen Bundesländern erleichtert das 

Abtauchen zahlungsunfähiger oder auch zahlungsun-
williger Mitglieder.  Speziell in den Ballungsgebieten ist 
deshalb eine steigende Anzahl von Zwangsräumungen 
nach Räumungsklagen festzustellen.

Ein Teilnehmer aus dem Ballungsgebiet Berlin berichtet 
von 10 Fällen in seinem Bezirk in einem Jahr, während 
im Landesverband Westfalen und Lippe diese Fälle ver-
gleichsweise ohne Bedeutung sind. 

Übereinstimmend wird aufgezeigt, dass in ländlichen 
Bereichen das Abtauchen in die Anonymität schwieri-
ger ist als in Großstädten.
Gartenfreunde mit Migrationshintergrund sind nicht 
überproportional vertreten.

Die Fragestellung: „Soll man gutes Geld durch eine 
Zwangsmaßnahme noch schlechtem Geld hinterher 
werfen?“ wurde differenziert und kontrovers diskutiert. 
Was bringt eine Zwangsvollstreckung als „fruchtlose 
Maßnahme“ außer dass ein Titel da ist, der gegebenen-
falls nie erfüllt werden kann?
Die in der Diskussionsrunde anwesenden Rechtsanwäl-
te, Alida Koede und Carsten Duckstein, berichteten aus 
ihren Erfahrungen, dass die Fälle von Zwangsvollstre-
ckungen in ihren Vertretungsbereichen immer dann 
extrem rückläufig geworden sind, wenn es sich in den 
Vereinen herumgesprochen hat, dass Forderungen kon-
sequent auch auf dem Rechtsweg durchgesetzt worden 
sind. 

Diese Erfahrungen wurden auch von anderen Diskussi-
onsteilnehmern unbedingt bestätigt.
Trotzdem, die steigenden Kosten für Zwangsmaßnah-
men belasten die Rechtsschutzversicherer extrem; stei-
gende Prämien, höhere Selbstbehalte oder gedeckelte 
Leistungen werden die Folge sein.
Die Vereine dürfen sich die Problemlösung nicht zu 
einfach machen. Die Entscheidung: „dann schalten wir 
eben einen Anwalt ein, die Rechtsschutz zahlt schon“, 
ist zu kurz gesprungen. 
Deshalb war sich die Arbeitsgruppe auch insgesamt ei-
nig, dass zunächst vereinsinterne Lösungen zu suchen 
sind. 
Der Rechtsweg sollte immer als letzte Konsequenz ge-
sehen werden.
 
Die interne Konfliktbewältigung muss einen höheren 
Stellenwert in den Vereinen erhalten. Finanzielle For-
derungen können relativ problemlos per Mahnbescheid 
(sogar Online) geltend gemacht werden, wenn das ver-
einsinterne Mahnverfahren versagt.
Oft sind auch interne Schamgrenzen zu überwinden, da 
z. B. der Verlust des Arbeitsplatzes und die eventuell da-

Arbeitsgruppe 2

Erfahrungen mit der Zwangsvollstreckung in 
den Verbänden/Vereinen
Kosten, hilft eine Rechtsschutzversicherung
 
Hans-Günther Cremer
Landesverband Westfalen und Lippe der Kleingärtner e.V.
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mit verbundenen finanziellen Schwierigkeiten sprach-
los machen können und Vereinsmitglieder dadurch ins 
Abseits geraten. Vereinsvorstände können hier im Vor-
feld mit viel Fingerspitzengefühl für ein gesundes und 
vertrauensvolles Vereinsklima sorgen.
Modernen Medien wie Internet, Facebook, Twitter usw. 
sind zu nutzen und bei der Suche nach abgetauchten 
Mitgliedern oft sehr hilfreich.

Da Zwangsräumungen, die durch den Gerichtsvollzie-
her durchgeführt werden, eine große finanzielle Belas-
tung darstellen, wird zur Kostensenkung bei Zwangs-
räumungen dringend das „Berliner Modell“ empfohlen. 
In diesen Fällen bringt der Gerichtsvollzieher den Ver-
ein in den Besitz des Gartens/ des Gartenhauses, die 
Räumung wird dann aber durch den Verein vorgenom-
men.
In diesen Fällen empfiehlt sich vorher aber unbedingt 
eine fotodokumentarische Bestandsaufnahme ggf. mit 
neutralen Zeugen, um gegen spätere Schadenersatzfor-
derungen gewappnet zu sein. Eine gute Lösung ist in 
diesen Fällen immer, wenn der Gerichtsvollzieher dafür 
gewonnen werden kann.
  
Eine Beräumung der Parzelle ohne Titel sollte grund-
sätzlich nicht in Erwägung gezogen werden, da dem 
Verein dann im Rechtsstreit nur wenige Erfolgschancen 
eingeräumt werden.
Die Diskussion „handeln wir nicht zu vorschnell und 
leiten zu schnell juristische Schritte ein“ brachte letzt-
endlich die Empfehlung, dass die Einschaltung des 
Rechtsweges nur die letzte Konsequenz sein kann, 
wenn alle anderen Mittel gescheitert sind.

Die Arbeitsgruppe war sich aber auch einig, dass die 
konsequente und korrekte Anwendung vereinsinterner 
Regelwerke einschließlich Anwendung von BKleinG, 
Vereinssatzung und anderer rechtlicher Rahmenbedin-
gungen auch eine konsequente und intensive Schulung 
aller Vorstandsmitglieder durch die Dachverbände er-
fordert.
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Die Arbeitsgruppe setzte sich aus 15 Seminarteilneh-
mern aus fast allen Bundesländern zusammen und er-
gab damit einen repräsentativen Querschnitt durch die 
„Kleingärtner-Landschaft“ unserer Bundesrepublik. 

Rainer Föllmer stimmte sich mit den Gruppenmitglie-
dern dieser Arbeitsgruppe so ab, dass jeder Teilnehmer 
der Runde seine bisherigen Erfahrungen mit Mediation 
einbringen sollte. Das Verfahren war „der Reihe nach“ 
und sollte erst einmal eine Art Blitzlicht jeder Person 
sein. 

Die Schlagworte die sich aus den Beiträgen dieser Run-
de ergaben waren wie folgt:

– Schlichtungskommission 
– Schlichtungsstelle
– Gesprächsrunden
– Schutzbereich  =  Vertraulichkeit
– Kosten !!??

Einige der Beteiligten berichteten aus Ihren Erfahrungen 
aus Schlichtungskommissionen, Schlichtungsstellen 
und anderen Gesprächsrunden, deren Ziel es war, zer-
strittene Parteien gemeinsam an einen „Verhandlungs“-
Tisch zu bringen, um sich einer zielorientierten  
Lösung anzunähern. Ein Teilnehmer war selber schon 
Vorsitzender einer Schlichtungskommission und konn-
te hier sehr viele Situationen aus strittigen Fällen berich-
ten. Lediglich zwei Teilnehmer hatten eigene Erfahrun-
gen mit Mediation. 
Für die Mediation oder auch ein Streitschlichtungsge-
spräch müssen von dem Mediator im Vorwege (zumin-
dest als Einleitung) die Grundregeln dieses Gespräches 
festgelegt werden. 
Die Beteiligten sollen darauf vertrauen können, dass 
alle Teilnehmer sich an diese Mediator-Vorgaben hal-
ten. Außerdem sollte die Mediation an einem für beide 
Parteien möglichst neutralen Ort stattfinden. Weiterhin 
war sehr wichtig, dass die angesprochenen Themen 

den „Verhandlungs-Raum“ nicht verlassen. Der Media-
tor verpflichtet beide Streitparteien zur absoluten Ver-
schwiegenheit. Es soll sich ein geschützter Raum erge-
ben, indem die eigene Meinung frei geäußert werden 
kann; jede Partei soll seinem Gegenüber die Freiheit 
einräumen, auszureden und ihm nicht ins Wort fallen.
Alle Beteiligten der Seminarrunde sehen in der Media-
tion einen wertvollen Versuch, zerstrittene Parteien ins 
Gespräch zu bringen, wobei von den meisten das Kos-
tenrisiko angesprochen wurde, welches vorab geklärt 
werden muss. 

Das Fazit der Arbeitsgruppe lautet daher:

Die Streitschlichtung (Mediation) führt häufig in der 
Praxis zu guten, brauchbaren Ergebnissen.

In vielen Streitfällen ist der Konflikt zwischen den Kon-
trahenten teilweise schon soweit eskaliert, dass es nicht 
mehr um den ursprünglichen, kleingärtnerischen Streit 
geht, sondern ein persönlichen Machtkampf entstanden 
ist, mit dem Ziel, dem Gegner nur zu schaden, „koste es 
was es wolle“. Hier die Parteien zu einem gemeinsamen 
Gespräch zu bringen, kann den Boden für eine Kompro-
misslösung aufbereiten.

In der Konsumgesellschaft von heute, wo für einen 
geleisteten Beitrag nur Forderungen gestellt und Leis-
tungen abgerufen werden, wird es schwierig sein, Vor-
stände zu gewinnen, die sich einem solchen Spagat aus 
Engagement und Schlichtungsbereitschaft hingeben.

Auf die Vorstände der Zukunft sowohl der Landes- als 
auch der Bezirks- und Kreisverbände, sowie der einzel-
nen Kleingartenvereine kommen schwierige Zeiten zu, 
in denen Fingerspitzengefühl zu den Grundausstattun-
gen der handelnden Personen gehören sollte. Dieser 
Personenkreis sollte über Schulungen, wie eben dieses 
Seminar, das nötige Rüstzeug mit auf den Weg bekom-
men. Wir Teilnehmer sind aufgerufen, die Erfahrungen 
dieses Seminars nicht nur für uns mit nach Hause zu 
nehmen, sondern auf der eigenen Verbands- und Ver-
einsebene weiterzugeben.

Arbeitsgruppe 3

Führt die Streitschlichtung in der Praxis zu 
guten, brauchbaren Ergebnissen? 
 
Rainer Föllmer
Landesverband der Gartenfreunde Bremen e.V.
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IMPRESSIONEN
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Leitthemen der Schriftenreihe seit 1997

Heft Jahr Ort Seminar

122 1997  Schwerin  Haftungsrecht und Versicherungen im Kleingartenwesen

123 1997  St. Martin  Pflanzenschutz und die naturnahe Bewirtschaftung im  
Kleingarten

124 1997  Berlin Lernort Kleingarten

125 1997  Gelsenkirchen  Möglichkeiten und Grenzen des Naturschutzes im Kleingarten

126 1997  Freising  Maßnahmen zur naturgerechten Bewirtschaftung und umweltgerechte 
Gestaltung der Kleingärten als eine Freizeiteinrichtung der Zukunft

127 1997 Lübeck-Travemünde  Der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen

128 1997  Karlsruhe Aktuelle Probleme des Kleingartenrechts

129 1998  Chemnitz Aktuelle kleingartenrechtliche Fragen

130 1998  Potsdam  Die Agenda 21 und die Möglichkeiten der Umsetzung der lokalen Agen-
den zur Erhaltung der biologischen Vielfalt im Kleingartenbereich

131 1998  Dresden Gesundes Obst im Kleingarten

132 1998  Regensburg  Bodenschutz zum Erhalt der Bodenfruchtbarkeit im Kleingarten 
Gesetz und Maßnahmen

133 1998  Fulda  Der Kleingarten – ein Erfahrungsraum für Kinder und 
   Jugendliche

134 1998  Wiesbaden Aktuelle kleingartenrechtliche Fragen

135 1998  Stuttgart  Kleingärten in der/einer künftigen Freizeitgesellschaft

136 1998  Hameln  Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU von 1992 im 
Bundesnaturschutzgesetz und die Möglichkeiten ihrer Umsetzung im 
Kleingartenbereich

137 1999 Dresden (Kleine) Rechtskunde für Kleingärtner

138 1999 Rostock Gute fachliche Praxis im Kleingarten

139 1999 Würzburg Kind und Natur (Klein)Gärten für Kinder

140 1999 Braunschweig  Zukunft Kleingarten mit naturnaher und ökologischer  
Bewirtschaftung
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141 1999 Hildesheim  Biotope im Kleingartenbereich – ein nachhaltiger Beitrag zur Agenda 21

142 1999 Freiburg Zukunft Kleingarten

143 2000 Mönchengladbach  Recht und Steuern im Kleingärtnerverein

144 2000 Oldenburg  Pflanzenzüchtung und Kultur für den Kleingarten 
von einjährigen Kulturen bis zum immergrünen Gehölz

145 2000 Dresden Die Agenda 21 im Blickfeld des BDG

146 2000 Erfurt Pflanzenschutz im Kleingarten unter ökologischen Bedingungen

147 2000 Halle Aktuelle kleingarten- und vereinsrechtliche Probleme

148 2000 Kaiserslautern  Familiengerechte Kleingärten und Kleingartenanlagen

149 2000 Erfurt Natur- und Bodenschutz im Kleingartenbereich

150 2001 Rüsselsheim Vereinsrecht

151 2001 Berlin Kleingartenanlagen als umweltpolitisches Element

152 2001 Mönchengladbach  Natur- und Pflanzenschutz im Kleingarten

153 2001 St. Martin Das Element Wasser im Kleingarten

154 2001 Gelsenkirchen  Frauen im Ehrenamt – Spagat zwischen Familie, Beruf und  
Freizeit

155 2001 Erfurt Verbandsmanagement

156 2001  Leipzig  Zwischenverpachtungen von Kleingartenanlagen –  
Gesetzliche Privilegien und Verpflichtungen

157 2002 Bad Mergentheim Kleingartenpachtverhältnisse

158 2002 Oldenburg  Stadtökologie und Kleingärten – verbesserte Chancen für die  
Umwelt

159 2002 Wismar  Miteinander reden in Familie und Öffentlichkeit –  
was ich wie sagen kann

160 2002 Halle Boden – Bodenschutz und Bodenleben im Kleingarten

161 2002  Wismar Naturnaher Garten als Bewirtschaftsform im Kleingarten

162 2002  Berlin Inhalt und Ausgestaltung des Kleingartenpachtvertrages

Heft Jahr Ort Seminar



48 bundesverband deutscher gartenfreunde e. v. – grüne schriftenreihe 221

163 2003 Dessau Finanzen

164 2003 Rostock  Artenvielfalt im Kleingarten – ein ökologischer Beitrag des  
Kleingartenwesens

165 2003 Hamburg  Rosen in Züchtung und Nutzung im Kleingarten

166 2003 Rostock  Wettbewerbe – Formen, Auftrag und Durchführung

167 2003 Limburgerhof Die Wertermittlung

168 2003 Bad Mergentheim  Soziologische Veränderungen in der BRD und mögliche  
Auswirkungen auf das Kleingartenwesen

169 2004 Braunschweig  Kleingärtnerische Nutzung (Rechtsseminar)

170 2004 Kassel Öffentlichkeitsarbeit

171 2004 Fulda Kleingärtnerische Nutzung durch Gemüsebau

172 2004 Braunschweig Mein grünes Haus

173 2004 Dresden  Kleingärtnerische Nutzung durch Gemüsebau

174 2004 Magdeburg Recht aktuell

175 2004 Würzburg  Der Kleingarten als Gesundbrunnen für Jung und Alt

176 2004 Münster  Vom Aussiedler zum Fachberater – Integration im 
   Schrebergarten (I)

177 2005 Kassel Haftungsrecht

178 2005 München  Ehrenamt – Gender-Mainstreaming im Kleingarten

179 2005 Mannheim Mit Erfolg Gemüseanbau im Kleingarten praktizieren

180 2005 München Naturgerechter Anbau von Obst

181 2005 Erfurt Naturschutzgesetzgebung und Kleingartenanlagen

182 2005 Dresden Kommunalabgaben 

183 2005 Bonn  Vom Aussiedler zum Fachberater – Integration im 
   Schrebergarten (II)

184 2006 Dessau  Düngung, Pflanzenschutz und Ökologie im Kleingarten –  
unvereinbar mit der Notwendigkeit der Fruchtziehung?

Heft Jahr Ort Seminar



bundesverband deutscher gartenfreunde e. v. – grüne schriftenreihe 221 49

185 2006 Jena Finanzmanagement im Verein

186 2006 Braunschweig Stauden und Kräuter

187 2006 Stuttgart Grundseminar Boden und Düngung

188 2006 Hamburg Fragen aus der Vereinstätigkeit

189 2007 Potsdam Deutschland altert – was nun?

190 2007 Jena Grundseminar Pflanzenschutz

191 2007 Jena Insekten

192 2007 Celle Grundseminar Gestaltung und Laube

193 2007 Bielefeld  Rechtsprobleme im Kleingarten mit Verbänden lösen 
    (Netzwerkarbeit) Streit vermeiden – Probleme lösen

194 2008 Potsdam Pachtrecht I

195 2008 Neu-Ulm  Pflanzenverwendung I – vom Solitärgehölz bis zur Staude

196 2008 Magdeburg  Soziale Verantwortung des Kleingartenwesens – nach innen und nach 
außen

197 2008 Grünberg  Pflanzenverwendung II – vom Solitärgehölz bis zur Staude

198 2008 Gotha Finanzen

199 2008 Leipzig  Kleingärtner sind Klimabewahrer – durch den Schutz der Naturressour-
cen Wasser, Luft und Boden

200 2009 Potsdam Wie ticken die Medien?

201 2009 Erfurt Vereinsrecht

202 2009 Bremen Vielfalt durch gärtnerische Nutzung

203 2009 Schwerin Gesundheitsquell – Kleingarten 

204 2009 Heilbronn Biotope im Kleingarten

205 2009 Potsdam Wie manage ich einen Verein?

206 2010 Lüneburg  Kleingärten brauchen Öffentlichkeit und Unterstützung auch 
   von außen (1)

207 2010 Magdeburg  Zwischenpachtvertrag – Privileg und Verpflichtung

Heft Jahr Ort Seminar
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208 2010 Bremen Umwelt plus Bildung gleich Umweltbildung

209 2010 Kassel  Der Fachberater – Aufgabe und Position im Verband

210 2010 Mönchengladbach Biologischer Pflanzenschutz

211 2010  Dresden  Umweltorganisationen ziehen an einem Strang (grüne Oasen als 
Schutzwälle gegen das Artensterben)

212 2010 Hannover Der Kleingärtnerverein

213 2011 Lüneburg  Kleingärten brauchen Öffentlichkeit und Unterstützung 
   auch von außen (2)

214 2011 Naumburg Steuerliche Gemeinnützigkeit und ihre Folgen

215 2011 Hamburg Blick in das Kaleidoskop – soziale Projekte des Kleingartenwesens

216 2011 Halle Pflanzenvermehrung selbst gemacht

217 2011 Rostock Ressource Wasser im Kleingarten – „ohne Wasser, merkt euch das …“

218 2011 Berlin Satzungsgemäße Aufgaben des Vereins

219 2012 Goslar Ausgewählte Projekte des Kleingartenwesens

220 2012 Wittenberg Naturnaher Garten und seine Vorzüge

221 2012 Dortmund Rechtsfindungen im Kleingartenwesen – Urteile zu speziellen Inhalten

Heft Jahr Ort Seminar
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